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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 702/2020  Teningen, den 16. November 2020 
 

 
Federführender Fachbereich: FB 1 (Finanzen, Personal, Organisation) 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Verwaltungsausschuss (nicht öffentlich) 02.12.2020 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 15.12.2020 Beschlussfassung 
Verwaltungsausschuss (nicht öffentlich) 24.03.2021 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 13.04.2021 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
(Verwaltungsgebührensatzung) 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 
(Verwaltungsgebührensatzung) zum 1. Juli 2021 gemäß Anlage zu dieser 
Sitzungsvorlage. 
 
[Vorschlag des Verwaltungsausschusses: 9 Ja – 1 Nein – 1 Enthaltung]  
 
 
Erläuterung: 
 
Die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung machen es erforderlich, alle Möglichkeiten zur 
Einnahmenerzielung und -verbesserung zu prüfen und zu nutzen. In diesem Zuge wurde 
auch die Verwaltungsgebührensatzung auf den Prüfstand gestellt. 
 
Nach Änderung verschiedener gesetzlicher Vorgaben (u.a. im Bau- und Melderecht) hatte 
der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 30. April 1996 die Satzung über die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren neugefasst. Diese trat am 10. Mai 1996 in Kraft. 
Eine weitere Neufassung erfolgte zum 1. Januar 2002 im Rahmen der Euro-Umstellung. 
Dabei wurden die bis dahin geltenden DM-Beträge lediglich in Euro umgerechnet und aus 
Verwaltungsvereinfachung „geglättet“ (z.B. 10 DM = 5 EUR); Gebührenerhöhungen 
wurden nicht vorgenommen. 
Somit gelten nach wie vor die Gebührensätze aus dem Jahr 1996. Änderungen bzw. 
Anpassungen erfolgten lediglich in den Bereichen Melderecht (zum 1. Januar 2006: 
Melderegister-Auskünfte) und Standesamt (zum 1. Juni 2019: Freilufttrauungen u.a.). 
 
Nach mittlerweile knapp 25 Jahren ohne signifikante Gebührenerhöhungen erscheint eine 
Anpassung der Verwaltungsgebühren gegeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit soll 
eine Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung erfolgen.  
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